
Vertragsbedingungen zum Erwerb eines Hofmann Service Paketes
gültig ab 01.10.09

I. Vertragsgegenstand

Der Kunde erwirbt bei der Autohaus Hofmann KG ein Hofmann Service Paket. 
Folgende Pakete für PKW`s der Marken Opel, Peugeot, Kia und Honda stehen zur Auswahl:
(Aufpreise für Fremdmarken können möglich sein und erhalten Sie auf Nachfrage.)

3er Hofmann Service Paket zum Preis von 230,-*
5er Hofmann Service Paket zum Preis von 319,-*
6er Hofmann Service Paket zum Preis von 359,-*
8er Hofmann Service Paket zum Preis von 399,-*

* Für alle 6 Zylinder und Allradfahrzeuge wird pro Jahr ein Aufschlag von 20,- erhoben

II. Leistungen der Autohaus Hofmann KG

a)
Die Autohaus Hofmann KG trägt auf Grund des Erwerbs eines der unter I. aufgeführten Service Pakete
die Lohnkosten der nächsten aufeinanderfolgenden Inspektionen entsprechend der Menge des
ausgewählten Paketes. Die Inspektionen sind in einer der unter II. b) genannten Fachwerkstätten der
Autohaus Hofmann KG durchzuführen, wobei sich der Umfang der Inspektionen aus II. c) ergibt.

b) Fachwerkstätten
Die Fachwerkstätten der Autohaus Hofmann KG, in denen die Inspektionen zwingend durchzuführen
sind, sind derzeit folgende:

- Europastraße 7, 87700 Memmingen
- Allgäuerstraße 11, 87719 Mindelheim
- Ludwigstraße 78a, 87437 Kempten
- Buchauerstraße 40, 88348 Bad Saulgau
- Ettishoferstraße 23, 88250 Weingarten
- Paulinenstraße 58, 88046 Friedrichshafen
- Opelstraße 1, 78467 Konstanz
- Im Ballenmoos 1;88339 Bad Waldsee

Sollten nach Vertragsabschluss neue – hier nicht aufgelistete – Fachwerkstätten der Autohaus 
Hofmann KG hinzukommen, so kann vom Kunden auch die Inspektion in diesen Fachwerkstätten
ausgeführt werden.

c) Inspektionsumfang
Zum Inspektionsumfang gehören alle Arbeiten, die laut den Richtlinien des jeweiligen Herstellers jährlich
durchgeführt werden müssen. Bei jeder Inspektion werden Motoröl und Ölfilter gewechselt, die
Arbeitskosten für den jeweiligen Motoröl- und Ölfilterwechsel sind im Paketpreis gemäß den Preisen
nach I. enthalten.
Ausnahme für Peugeot Fahrzeuge mit einem Inspektionsintervall von 24 Monaten:
Hier erhält der Kunde abwechselnd eine Inspektion und einen vom Hersteller empfohlenen saisonalen
Check. Der saisonale Check beinhaltet einen kostenlosen Ölwechsel inklusive Material. Zusätzlich erhält
der Kunde bei der Inspektion bzw. dem saisonalen Check kostenlos eine 12 monatige Mobilitätsgarantie
(siehe Peugeot Langzeitmobilität) Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, sowie nicht jährlich
durchzuführende regelmäßige Arbeiten, wie Zahnriemenwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Zünd-
kerzenwechsel, Ventilspieleinstellungen etc. sind grundsätzlich nicht in den Service Paketen enthalten.
Falls eine dieser Arbeiten laut den Richtlinien des Herstellers zusätzlich zu einer
Inspektion durchgeführt werden muss, werden diese Lohnkosten separat berechnet.



d) Nachweis
Die Autohaus Hofmann KG händigt dem Kunden einen Hofmann Service Paket Pass aus.

III. Pflichten des Kunden

a)
Der Kunde hat an die Autohaus Hofmann KG den Preis für das erworbene Hofmann Service Paket zu
bezahlen.

b)
Das bei der Inspektion erforderliche Material muss bei der Autohaus Hofmann KG gekauft werden, eine
Anlieferung von Material, Teilen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist nicht gestattet.

c)
Der Kunde hat vor Durchführung der Inspektionen den Hofmann Service Paket Pass
vorzulegen.

IV. Übertragbarkeit

a)
Eine generelle Weitergabe des Hofmann Service Paketes an Dritte ist nicht gestattet.

b)
Bei Verkauf des im Service Paket Pass aufgeführten Fahrzeuges kann das erworbene Service Paket mit
veräußert werden und verbleibt in diesem Fall beim Fahrzeug. Der neue Besitzer stimmt in dem Fall den
Bedingungen dieses Vertrages zu.

c)
Sollte der Kunde ein anderes Neu- oder Gebrauchtfahrzeug bei der Autohaus Hofmann KG oder der
Autohaus Hofmann GmbH erwerben, so kann das Hofmann Service Paket auf das neu erworbene
Fahrzeug übertragen werden.

V. Vertragsdauer und Kündigungsrecht

a)
Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung durch die Parteien. Das Datum ist im Hofmann Service Paket
Pass ersichtlich.

b)
Das Vertragsende bemisst sich nach dem eingetragenen Datum unter a) und der Anzahl der im Paket
gekauften aufeinanderfolgenden Inspektionen/saisonalen Checks zuzüglich einem Jahr.

c)
Sollten bis zu dem unter b) genannten Zeitraum die Inspektionen nicht aufgebraucht worden sein,
erfolgt keine Rückvergütung. Eine Barausschüttung eines kompletten Paketes oder einzelner Bausteine
ist generell nicht möglich.

d)
Der Vertrag kann vom Kunden bei einem Wohnortwechsel, der mehr als 80 km von einer der unter II. b)
genannten oder neu hinzutretenden Fachwerkstätten der Autohaus Hofmann KG beträgt, ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist, gekündigt werden. So der Kunde auf Grund eines Wohnortwechsels ein
Kündigungsrecht hat, wird für jede nicht durchgeführte Inspektion ein Betrag von 40,- inklusive
Mehrwertsteuer zurückerstattet.



e)
Die Autohaus Hofmann KG kann kündigen, so der Kunde seine Pflichten gemäß III. a und b nicht erfüllt.

f)
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund haben beide Parteien.


